
Entgeltordnung  
für die Bereitstellung von Räumlichkeiten der Stadthalle Beverungen 

ab dem 01.01.2011 
gem. Beschluss des Betriebsausschusses Bauen, Straßen und Immobilien vom 04.11.2010 

 

 
Nutzungsentgelte (Miete/Nebenkosten) 

 

Saal   W e s e r   (großer Saal mit Bühne) 
 
pro Veranstaltungstag Miete Nebenkosten* 
  (pauschal) 
 *zzgl. anfallende Reinigungskosten 
 

1. Veranstaltungen der SIB  
 (Sitzung des Betriebsausschusses, sonstige Veranstaltungen) kostenfrei 
 

2. Veranstaltungen der Stadt  
 (Ratssitzungen, Präsentationen, Bürgerinformationen, pp.) mietfrei  100,00 € 
 

3. Veranstaltungen der Schulen und Feuerwehren der Stadt  
 Beverungen, des Beverunger Stadtmarketings, pp. sowie des  
 Heimat und Verkehrsvereins der Stadt Beverungen mietfrei  100,00 € 
 

4. Familienfeiern sowie Weiberkarneval der Alten Garde mietfrei  150,00 € 
 

5. Benefizveranstaltungen und Veranstaltungen, bei denen der  
 Reinerlös nachweislich einem sozialen Zweck zukommt mietfrei  100,00 € 
 

6. Proben (bis 3 Std.) 
 (Proben der Theatergruppe Beverungen sind kostenfrei)     30,00 €  30,00 € 
 

7. Tanzkurse (bis 3 Std.)     80,00 €  30,00 € 
 

8. Elisabeth-Kaffee, Seniorennachmittage und ähnliche  
 Veranstaltungen, die am Nachmittag stattfinden   125,00 €  50,00 € 
 

9. Filmvorführungen   200,00 €  100,00 € 
 

10. Kongresse, Seminare, Tagungen, Parteitage   250,00 €  150,00 € 
 - Bei mehrtägigen Veranstaltungen am Stück ab dem 3. Tag   125,00 €  150,00 € 
 

11. Vereinsfeiern, Betriebsfeiern/Betriebsfeste, Feiern sonstiger  
 Gruppen, Verbände, Vereinigungen, Parteien und Kirchen (z.B. 
 Frühlingsfeste) sowie Bälle (z.B. Polizeiball, Handwerkerball) 
 und Jubiläumsveranstaltungen   250,00 €  200,00 € 
 

12. Modenschauen, Tanzturniere   300,00 €  100,00 € 
 

13. Theateraufführungen und Konzerte mit Theaterbestuhlung   400,00 €  100,00 € 
 - Bei mehrtägigen Veranstaltungen am Stück ab dem 2. Tag   300,00 €  100,00 € 
 - Aufführungen von Beverunger Theatergruppen   100,00 €  100,00 € 
 

14. Ausstellungen, Messen   500,00 €  100,00 € 
 - Bei mehrtägigen Veranstaltungen am Stück ab dem 3. Tag   250,00 €  100,00 € 
 

15. Wettbewerbe u.ä. (z.B. Friseurwettbewerbe)   600,00 €  300,00 € 
 

16. Antik- und Trödelmärkte, sonstige Märkte   750,00 €  150,00 € 
 

17. Shows, Konzerte, Discos und ähnliche Veranstaltungen  
 ohne Bestuhlung   800,00 €  300,00 € 
 

18. Lan-Partys (u.ä. Dauerveranstaltungen) 1.000,00 €  300,00 € 
 
Für die unter 4 – 12 aufgeführten Veranstaltungen ist eine Kaution in Höhe von 150,00 €, für Veranstaltungen 
unter 13 – 17 eine Kaution in Höhe von 300,00 € zu hinterlegen. Die SIB entscheiden im Einzelfall, ob auf die 
Hinterlegung der Kaution verzichtet werden kann. Die Festlegung der Kautionshöhe für Veranstaltungen unter 18 
erfolgt im Einzelfall. 
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Vor-/Nachbereitungstage 
Für Vor-/Nachbereitungstage (Auf-/Abbauten, Dekorationen, integrierten Proben, pp.) ist zu zahlen: 

- ganztägig = 50 % der für den Veranstaltungstag festgesetzten Miete 
- bis 5 Stunden  = 30 % der für den Veranstaltungstag festgesetzten Miete 
- bis 3 Stunden = 15 % der für den Veranstaltungstag festgesetzten Miete 

Vor- und Nachbereitungstage sind nebenkostenfrei! 
 
Kosten für Zusatzleistungen: 

- Auf- und Abbau des Laufsteges 100,00 € 
- Bereitstellung der mobilen Leinwand ca. 4,3 x 3,2 m (incl. Auf-/Abbau) 30,00 € 
- Nutzung des Konzertflügels (ohne Stimmen) 100,00 € 
- Nutzung der Multimedia-Anlage 75,00 € 
- Bereitstellung der Tonanlage (incl. Bedienung) 150,00 € 
- Bereitstellung der Tonanlage (incl. Bedienung) bis max. 3 Std. 50,00 € 
- Bereitstellung der vorhandenen Beleuchtungsanlage (incl. Bedienung) 80,00 € 
- Bereitstellung der erweiterten Beleuchtungsanlage (incl. Bedienung) zzgl. 70,00 € 
- Auf- und anschl. Abbau der Theaterbestuhlung (soweit nicht schon vorhanden) 200,00 € 
- Auf- und Abbau der Bühnenpodeste (pro Stück) 2,50 € 

 
Reinigungskosten 
Nach allen Veranstaltungen wird das Reinigungserfordernis durch die SIB geprüft und die Reinigung der Räum-
lichkeiten einer Reinigungsfirma in Auftrag gegeben. Die Nutzer haben die anfallenden Reinigungskosten (nach 
tatsächlichem Aufwand) zu erstatten. 
 
Umräumen der Bestuhlung (Tische/Stühle) / Tisch- und sonstige Dekorationen 
Für das Umräumen der ebenerdigen Bestuhlung ist der Pächter der Stadthallengastronomie zuständig. Der Gast-
ronomiepächter ist berechtigt, sich die Kosten für das Umräumen und die Tisch- und sonstigen Dekorationen vom 
Nutzer erstatten zu lassen.  
 
Personalkosten: 
Bei bühnentechnischem Betrieb entstehen dem Nutzer für die Veranstaltungsfachkraft Kosten nach tatsächli-
chem Aufwand. 
 
Bei Erfordernis einer Brandsicherheitswache entstehen weitere Kosten für Feuerwehrmann/Feuerwehrmänner 
sowie den Einsatz des Löschfahrzeuges nach Aufwand. (Kosten nach tatsächlichem Aufwand gemäß Satzung 
der Stadt Beverungen über freiwillige Hilfeleistungen, die Sicherheitswache sowie kostenpflichtige Einsätze der 
Freiwilligen Feuerwehr Beverungen in der jeweils gültigen Fassung.) 
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Saal   B e v e r   (kleiner Saal) 
 

pro Veranstaltungstag Miete Nebenkosten* 
  (pauschal) 
 * zzgl. anfallende Reinigungskosten 
 

1. Veranstaltungen der Stadt 
 (Rats-/Fraktionssitzungen, Präsentationen, Bürgerinformationen, pp.) kostenfrei * 
 

2. Veranstaltungen der Schulen und Feuerwehren der Stadt  
 Beverungen, des Beverunger Stadtmarketings, pp. sowie des  
 Heimat und Verkehrsvereins der Stadt Beverungen kostenfrei * 
 

3. Familienfeiern, sonstige Privatfeiern, Vereinsfeiern, Tagungen, Versamm- 
 lungen, Blutspendeaktionen (DRK), Veranstaltungen der Theatergruppe  
 Beverungen sowie Veranstaltungen, deren Reinerlös nachweislich 
 einem sozialen Zweck zukommt (z.B. Kindersachenbörse der AWO) kostenfrei * 
 

4. Betriebsfeiern, Feiern sonstiger Gruppen, Vereinigungen, Verbände, 
 Parteien, Kirchen (Frühlingsfeste, Bälle, Jubiläumsveranstaltungen) 150,00 € 100,00 € 
 

5. Tagungen, Seminare, pp. von Firmen 100,00 € 50,00 € 
 

6. Diavorträge, Filmvorführungen, Puppentheater   80,00 € 50,00 € 
 

7. Modenschauen 150,00 € 50,00 € 
 

8. Ausstellungen, Messen, Märkte, sonst. Verkaufsveranstaltungen 250,00 € 100,00 € 
 

9. Wettbewerbe u.ä. (z.B. Friseurwettbewerbe) 200,00 € 150,00 € 
 

10. Konzerte, Shows, Discos und ähnliche Veranstaltungen 400,00 € 150,00 € 
 

11 Private Tanzkreise (max. 3 Std.)   mietfrei 20,00 € 
 

12. Proben bis 3 Std. (Proben der Theatergruppe Beverungen kostenfrei)    25,00 € 20,00 € 
 

13. Tanzkurse sowie sonst. Kurse (max. 3 Std.)   50,00 € 20,00 € 
 Tanzkurse sowie sonst. Kurse (über 3 Std.)   80,00 € 50,00 € 
 

14. Info-Veranstaltungen, Vorträge, pp. bis max. 3 Std.   mietfrei 20,00 € 
 (nicht kommerziell, z.B. VHS) 
 

Für die Bereitstellung einer der beiden Saalhälften wird 50 % des oben genannten Benutzungsentgeltes 
(Ziffer 4 – 13) erhoben.  
 

Vor-/Nachbereitungstage (nebenkostenfrei) 
Für Vor-/Nachbereitungstage (Auf-/Abbauten, Dekorationen, integrierten Proben, pp.) ist zu zahlen: 

- bis 3 Stunden = 15 % der für den Veranstaltungstag festgesetzten Miete 
- über 3 Stunden = 50 % der für den Veranstaltungstag festgesetzten Miete 
 

Kosten für Zusatzleistungen: 
- Nutzung der Multimedia-Anlage 75,00 € 
- Nutzung der mobilen Leinwand 30,00 € 
- Bereitstellung der Tonanlage (ohne Bedienung) 30,00 € 
- Auf- und Abbau der Bühnenpodeste (pro Stück) 2,50 € 

 

Reinigungskosten 
Die Nutzer haben die anfallenden Reinigungskosten (nach tatsächlichem Aufwand) zu erstatten. 
 

Umräumen der Bestuhlung (Tische/Stühle) / Tisch- und sonstige Dekorationen 
Für das Umräumen der Bestuhlung ist der Pächter der Stadthallengastronomie zuständig. Der Gastronomiepäch-
ter ist berechtigt, sich die Kosten für das Umräumen und die Tisch- und sonstigen Dekorationen vom Nutzer er-
statten zu lassen.  
 

Personalkosten: 
Sofern eine Brandsicherheitswache erforderlich wird.  
 

Pro Veranstaltung/Veranstaltungsblock ist eine Kaution in Höhe von 150,00 Euro zu hinterlegen. Die SIB ent-
scheiden im Einzelfall, ob auf die Hinterlegung der Kaution verzichtet werden kann. 
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F o y e r 
 

(Nur in Verbindung mit der Nutzung einer der beiden Säle! Das Foyer alleine wird nicht bereitgestellt) 
 
 
Pro Veranstaltungstag wird für die Mitnutzung des Foyers  
eine Miete in Höhe von  50,00 € 
 
erhoben. 
 
 
 
 
Straßen- und Immobilienbetriebe 
der Stadt Beverungen 

 
Ludger Ernst 
Betriebsleiter 
 
 


